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W asser I i ef er u n gsver t ra g

zwischen

PoI itische Gemeinde Glattfelden
(nachstehend mit "Wasserversorgung " bezeichnet )

und

Pünten-Verein G lattfelden
(nachstehend mit " Püntenvere in" bezeichnet )

Die Partej-en vereinbaren gestützt
ordnung über die Wasserversorgung

folgt:

3. Der
lung
über
44).

Art. 5 Absatz 2 der Ver-

Gemeinde Glattfelden wie
auf
der

1

2

DieWasserversorgungliefertdemPüntenvereinWasserfür
dieVersorgungderFamiliengartenarealeBergundWirtÌi.

DerBezugsortliegtimGrundstückKat.-Nr.6549(AnschJ.uss-
stell-e mit Wassermesser)'

Wasserzins, dessen Fälligkeit' sowie die Rechnungsstel-

andenPüntenvereinrichtensichnachderVerordnung
dieWasserverSorgungderGemeindeGlattfe]-den(Art.



4 Der Püntenverein ist verpflichtet, auf Begehren sämtlichen

Grundeigentümern und Pächtern in den Familiengartenarealen
Berg und vüirtli, das heisst auch NichtmitgJ-iedern des Pün-

tenvereins, über das vom Gemeinderat Glattfelden mit Be-

schluss vom 10.09.1990 genehmigte Wasserversorgungsprojekt'

V'Jasser nach den Bestimmungen dieses Vertrages gegen Entschä-

digung abzugeben. Der Püntenverein ist berechtigt, bei der

Verrechmrng der llasserlieferung an Nichtmitglieder die Eigen-

leistungen an die Erstellungskosten der AnIage angemessen zrt

berücksichtigen. zum Zwecke der !Ùasserlieferung ist zwischen

dem Püntenverein und den einzelnen Eigentümern und Pächtern

ein Bezügervertrag abzuschl-iessen ( für Mitglieder und Nicht-

mitgJ-ieder). Dieser ist integrierender Bestandteil dieses

vertrages und deshalb vom Gemeinderat genehmigen zrL lassen'

Die Tarife sind vom Püntenverein nach den Grundsätzen der

wasserversorgung (Art. 44) für die Festsetzung der wasser-

bezugsgebühr zu bestifilmen und dem Gemeinderat vorzulegen'

5. Der dauernde direkte Anschl-uss der einzelnen Parzellen an

das wasserversorgungsnetz des Püntenvereins ist nicht ge-

stattet. Der wasserbezug der Grundeigentümer bzw' Pächter

hat also ausschliesslich temporär ab den standrohren zlJ er-

folgen,welcheindemvomGemeinderatmitBeschlussvom
l0.0g.lgg0genehmigtenWasserversorgungsprojektbezeichnet
sind.

6. Das wasser darf nur zt:Lf Bewirtschaftung der Gärten benutzt

werden. Der Bezug für andere Zwecke ist untersagt'

7 Soweit dieser Vertrag keine

sinngemäss die Bestimmungen

versorgung Glattf el-den '

andere Regelung ent'häIt, gelten

der Verordnung über die Wasser-



g. Vorbehalten bleiben die Bedingungen und Auflagen des Gemein-

deratsbeschl-usses vom 10.09. 1990 betreffend die Genehmigung

des Wasserversorgungsprojektes des Püntenvereins für die

Famitiengartenareale Berg und WirtIi, sowie betreffend die

Ansc hÌus sbewj-1 I i gung .

9. Verantwortl-ich für die Einhaltung der Bestimmungen dieses

Vertrages ist der Püntenverein. Massnahmen der Wasserversor-

gung zufolge Nichteinhaltung der Bestimmungen richten sich

gegen den Püntenverein. Es ist sache des Püntenvereins, ver-

stösse ihrer Bezüger nach Massgabe dieses vertrages zlJ ahn-

den.

Glattfelden, 28. Januar 1991-

Namens Gemeinderates: Für den Püntenverein:

Der Präs t: Der Präsident:

/
Der AktuarDer Schre


